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Bericht 

des Verfassungsausschusses . 

über den vom Bundeskanzler vorgelegten 
Datenschutzbericht 1981 samt Stellungnahme 

der Bundesregierung (III-1'U der Beilagen) 

Gemäß § 46 Datenschutzgesetz hat die Daten­
schutzkommission jedes zweite Jahr einen Bericht 
über ihre Tätigkeit und die hiebe i gesammelten 
Erfahrungen zu verfassen und diesen Bericht dem 
Bundeskanzler zu übermitteln. Der Bundeskanzler 
hat diesen Bericht mit einer Stellungnahme der 
Bundesregierung und des Datenschutzrates . sowie 
mit Aussagen über die Entwicklung der Verarbei­
tung und des Schutzes von Daten im Ausland und 
mit allfälligen Empfehlungen dem Nationalrat vor­
zulegen. 

Die gegenständliche dem Verfassungsausschuß . 
zur Vorberatung zugewiesene Vorlage umfaßt 
daher den Bericht der Datenschutzkommission für 
die Zeit vom 25. April 1979 bis 24. April 1981, der 
neben Hinweisen auf die Arbeitsbedingungen und 
den Geschäftsgang der Datenschutzkommission 
insbesondere Fragen der Mitwirkung der Kommis­
sion bei der Erlassung von Datenschutzvorschriften 
erörtert, sowie ferner die Probleme der Auskunfts­
erteilung durch die Sozialversicherungsträger an 
Finanzbehörden und die Führung von Geisteskran­
kenevidenzen. Der Bericht der Datenschutzkom-

. mission enthält weiters Empfehlungen betreffend 
die Novellierung des Datenschutzgesetzes. 

Die angeschlossene Stellungnahme des Daten­
schutzrates faßt die bisherigen Erfahrungen mit 

Manndorff 

Berichterstatter 

dem Datenschutzgesetz zusammen, behandelt wei­
ters·'die Tätigkeit der Datenschutzkommission, 
unterstützt deren Vorschlag auf N ovellierung der 
Vorschriften über das Grundrecht auf Datenschutz 
und erörtert schließlich die Erlassung von Daten­
schl!t~verordnungen durch die Länder und die 
Frage der Zusammenarbeit der Länder mit der 
Datenschutzkommission hinsichtlich der Betriebs­
ordnungen. 

Gegenstand de~ Stellungnahme der Bundesregie­
rung ist neben dem Bericht der Datenschutzkom­
mission ein Bericht über die Tätigkeit des Daten­
verarbeitungsregisters in der Zeit vom 1. Jänner 
1980 bis 1. Oktober 1981 und schließlich eine 
Übersicht über die internationale Entwicklung auf 
dem Gebiete des Datenschutzes. 

Der Verfassungsausschuß hat die Vorlage am 
29. September 1982 in Verhandlung gezogen und 
nach Wortmeldungen der Abgeordneten Dr. 
E r mac 0 r a, Dr. V e sei s k y und Dr. F r i -
s ehe n s chi a ger sowie des Staatssekretärs Dr. 
Lös c h n a k einstimmig beschlossen, dem Hohen 
Hause die Kenntnisnahme des Berichtes zu emp­
fehlen. 

Der Verfassungsausschuß stellt somit den 
An t rag, der Nationalrat wolle den vom Bundes­
kanzler vorgelegten Datenschutzbericht 1981 samt 
Stellungnahme der Bundesregierung (111-142 der 
Beilagen) zur Kenntnis nehmen. 

Wien, 1982 09 29 

Dr. Schranz 

Obmann 
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